
Monika Frommel 
Zaghafte Versuche einer Reforn1 der 
sexuellen Gewaltdelikte 

Der im Mai 1996 vom Bundestag beschlossene Gesetzesentwurf der Union Z~~r 
Ändenmg des Sexualstrafrechts (Vergewaltigung in der Ehe) ist eigentlich ein 
Erfolg. Dennoch haben ihn weder die SPD noch die Grünen begrüßt, da er das 
umstrittene Widerspruchsrecht verletzter Ehefrauen enthält. Dieses kann, 
muß aber nicht, zur Umgehung des Reform ziels führen. Im folgenden wird 
der Kontext der langwierigen Reformbemühungen gezeigt und eine möglichst 
effektive Umsetzung angeregt. 

D.Red. 

1. Einleitung 

Das Gesetz zur Änderung des Sexualstrafrechts (1996) bestraft die eheliche Verge

waltigung als Verbrechen, erweitert den deliktspez.ifiseh engen Gewaltbegriff in 

§§ 177,178 StGB und erhöht die Strafdrohung, da der minderschwere Fall der Ver

gewaltigung mit der niedrigen Strafdrohung von sechs Monaten gestrichen wird. Auf 

den ersten Blick ist dies ein Erfolg, dennoch haben weder die SPD noch die Grünen 

den Entwurf begrüßt, da er bei patriarchaler Nutzung Strafverfahren gegen verhei

ratete Täter faktisch unterbinden könnte. Das umstrittene Widerspruchsrecht miß

handelter Ehefrauen kann, muß aber nicht diesen Effekt haben. Es hat ihn, wenn 

keine Routinen entwickelt werden, betroffenen Frauen die Angst vor einem Straf

verfahren zu nehmen. Das Widerspruchsrecht kann aber rein symbolisch bleiben, 

wenn die Staatsanwaltschaften trotz erklärtem Widerspruch immer dann ein Straf
verfahren einleiten, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt. Die tatsächliche 

Umsetzung der Reform hängt also von der Interpretation des unbestimmten Begriffs 

des öffentlichen Interesses ab. Vergleichbares gilt für den erweiterten Gewaltbegriff. 

Das neu eingefügte Merkmal des »Ausnutzens« einer hilflosen Lage kann gerichtlich 

ausgebaut werden oder bedeutungslos bleiben. Die Implementation von Reformge

setzen obliegt der dritten Gewalt. Jede kluge Gesetzgebung berücksichtigt dies. Im 

folgenden soll daher historisch und rechtspolitisch der Hintergrund dieser zaghaften 
Reform gezeigt werden, um eine möglichst effektive Umsetzung anzuregen. 

Seit den 1980er Jahren ist informierten Beobachtern klar, daß das Sexualstrafrecht 

kein überzeugendes Konzept hat. Zwar strebte die Strafrechtsreform 1968-1975 an, 

das sexuelle Selbstbestimmungsrecht abschließend und umfassend zu regeln, doch 

gelang dies nicht. Bei gcnauerem Hinsehen sind die Strafnormen lückenhaft und 

enthalten zahlreiche Wertungswidersprüche. Es fehlt ein Vergehenstatbestand, der 

den "Normalfall« sexueller Übergriffe erfaßt. Die Verbrechenstatbestände der Ver

gewaltigung und sexuellen Nötigung sind im geltenden Recht an die hohe Schwelle 

des herkömmlich engen Gewaltbegriffs gebunden, so daß es in der Praxis zu auffällig 

gehäuften Freisprüchen oder extrem niedrigen Strafen kam. Die Wertungswider-
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sprüche könnten durch eine problembewußte Rechtswissenschaft und eine entspre

chend aufmerksame Rechtsprechung harmonisiert werden. Aber genau diese 

Erwartung wäre naiv und würde ignorieren, daß die traditionell männlich besetzte 

Straf justiz hierzu gerade nicht in der Lage war und dies auch heute bei gestiegenem 

Frauenanteil noch nicht ist. Dennoch hat die seit über zwanzig Jahren in regelmäßi

gen Abständen geäußerte Kritik und die geradezu notori sch schlechte Presse bei 

zahlreichen fragwürdigen Strafurteilen die Strafverfolgungsbehörden nicht unbeein

druckt gelassen. Da aber Instanzgerichte immer nur einzelfall bezogene Auswege 

suchen können und überdies die Revisionsgerichte selbst d iese zaghaften Versuche 

wieder unterbinden, hat sich das Sexualstrafrecht zu einer unübersichtlichen Materie 

entwickelt. Es g·ibt nicht nur erhebliche regionale Unterschiede, sondern auch für die 

Opfer zermürbende Differenzen zwischen Instanz- und Revisionsgerichten. Selbst 

BGH-Senate sind sich untereinander uneins, vermeiden aber gleichwohl, den ge

meinsamen Großen Senat zur Klärung anzurufen. Wie so häufig bei weltanschaulich 

umstrittenen Fragen reagieren die Kritisierten entweder diplomatisch o der stur, d. h . 

nach dem Motto: Seit wann läßt sich die dritte Gewalt durch externe Kritik beein

drucken.' Aber langfristig wirkt externe Kritik, zumal wenn sie erkennbar berechtigt 

ist, eben doch. Seit einigen Jahren wird die Fo rderung nach eine r Gesamtreform des 

Sexualstrafrechts nicht mehr als »feministi scher Ruf nach härterem Strafrecht« abge

wertet" sondern aufgegriffen. Kompromisse werden sichtbar und realistisch, wie die 

Formulierung im Enrwurf der Union zeigt. Offenbar kann sich die Justiz auf Dauer 

nicht vorhalten lassen, die knappe Ressource Strafrecht evident ungleich zu nutze n: 

unangemessen restriktiv und opferbeschuldigend bei sexueller Gewalt und sexuellem 

Mißbrauch, unangemessen extensiv und unte r präven tiven Gesichtspunkten sinnlos 

bei den massenhaft auftretenden Eigentumsdelikten), skandalös inhuman bei der 

noch immer üblichen Kriminalisierung abhängiger Drogenkonsumenten" um nur 

einige Beispiele von ungleicher Nutzung des Strafrechts :w nennen.' 

IJ. Strafrechtliche und außerstrafrechtliche Interu entionen gegen Gewalt 
in engen sozialen Beziehungen - eine erste Beschreibung des Problems 

Nach über zehn Jahren zermürbend langweiliger D eba tten scheint Überdruß einen 

Kompromiß zu ermöglichen. Alle Parteien sind sich einig, daß Wort »außerehelich « 

in §§ 177, 178 StGB zu streichen und gesetzlich klarzustellen, daß schweres U nreeht 

nicht »minder schwer« wiegt, wenn Täter und Opfer sich kennen oder verheiratet 

sind.' Dies ist zweifell os ein Fortsch ritt. Eine zweite - noch umstrittene und leider 

I Auffallend unelnsichog reagien erwa der 2. Sl:n:n des BG H, vgl. hierzu Beispiele bei Frommd, in: Neue 
Kriminalpolitik 3/199), S.22H. 

z Vgl. nuch cli\: Polemik von S~bastian Scheerer, KJ jll985 und die Replik von Biggi Bender. KJ 4/1987. 
Em Ungleichgc",·icht, das nicht abn immt, sondern slcb neuerdings sogar ",'crsl,.'h:uft. Man denke nur:m die 
HochslUfung des ß:mdendiebstahls zum Verbrechen in § 244 a StGß, neu gcfaßt durch das Org KG, BT
Drs. I.tJ989. S. 25. 
Umbsscnd hltrz.u H3ffkc, ZSlW '99S. S.76, H. 
Mit dieser Begrundung betont der rechtspolitische Sprecher der Grunen die punktuelle Forderung nach 
imenslverer S[(afvc::rfoJg'ung bei sexueller Gew:llt trotz seiner insgesamt strafn:cht5Skept.ischen Hal[ung. 
vgl. Volker Bcck, ZRP 199j . ,8111. (,8j). 

6 Die Srreichung des Merkmals " außcrehclich ~ ruhT( nur dann 'Z u einer Gleichbehandlung von sexuell<-r 
Gewah in und außerhalb enger personlichcr ß("zlehungcn, wenn auch der traditionell opferbeschuldigend 
konstruierte .. minderschwere Ol Fa ll der Vergewahigung tntfaHr, da die Gt."richte und die Komment:lr
Li teratur lypischcrwtisc das Tatunrcch( unter- und die .. rller-Opfer-Bez.iehungOi überbewerten. Vgl. 
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,66 auch noch unbeanrworcete - Frage ist, wie in der langen Zeit zwischen der Einleinmg 
eines Strafverfahrens und dessen Abschluß der Opferschutz tatsächlich verbessert 
werden kann, Hier sind umfassende Konzepte gefragt, denn es genügt nicht, hohe 
Strafen zu fordern, es muß auch ein vOr Ort abrutbares Hilfsangebot geben, und 
zwar flächend eckend, Leider gibt es nur erste Ansätze, Zwar haben sich in den 
letzten zwanzig] ahren Projekte und Arbeitsk reise gebildet, die anstreben, alle mit 
dem Problem der »Gewalt im sozialen Nahraum. befaßten und im Einzelfall auch 

7..uständigen Institutionen zu vernetzen .' Aber diese Ansä tze sind noch nicht zur 
alltäglichen Routine geworden, Es macht ja keinen Sinn, ein Strafverfahren einzulei
ten , wenn das Opfer danach noch mehr Repressalien fürchten muß , 
Nicht nur Strafrecht, sondern auc h Zivil - und Familienrecht sind gefragt. Bei gewalt
tätigen Ehemännern etwa ist zu prüfen, ob die Ehewohnung durch das Familienge
richt der mißhandelten Frau zugewiesen werden soll, damit es zu einem vorläufigen 

Stillstand der Gewalt kommen kann, Erst dann sollte die Symbolik des Strafrechts 
genutzt werden, denn isolierr ist Strafrecht eine stumpfe Waffe, Nur eine Kombina
tion von strafrechtlichen und außerstrafrechtlichen Reaktionen wirkt gegen Täter, 
die ihre Opfer gut kennen, folglich muß es AnlaufsteIlen gebe n, die hilfesuchenden 
F rauen Hilfe und Beratung anbieten und ihnen Wege zeigen , wie sie aus Isolation 

und finanzieller Abhängigkeit herauskommen können, In den letzten Jahrzehmen 
haben sich zahlreiche In itiativen zur Verbesserung des Opferschutzes gebildet, Pro 
jekte der auronomen Frauenbewegung, aber auch solche, die einen halbs taatlichen 
Charakter haben, Selbst in konservativen Regionen gibt es mittlerwei le entspre
chende Ansätze, wie z. B, das Passaue r ProjektS Die mittlerweile gut institutionali

sierren Notrufe reagieren ebenso wie die vereinzelt angebotenen Interventionspro
jekte auf die alles andere als neue Erkenntnis, daß Opfer gewalttätiger Beziehungen 

niedrig-schwellige Angebote brauchen, um aus einem Leben ausz usteigen, das von 
Gewalterfahrung geprägt ist, Strafverfahren wirken nur, wenn es auch außerstraf

rechtliche Interventionen gibt. Umgekehrr greifen Hilfsangebo te oft nur, wenn es 
auch repressive Alternativen gib< und wenn diese auch tatsächlich genutzt werden. 
Die abolitionistische Ideologie der )970er Jahre, »Hilfe Statt Strafe«, ist mittlerweile 
einem systemischen Ansatz gewichen. Nicht der einzelne Täter, sondern soziale 

Faktoren der Normstabilisierung oder Destabilisierung stehen im Vordergrund, Das 
Ziel ist es, unterschiedliche Reaktionen zu kombinieren und dabei zu lernen, was die 
konkurrierenden Teilsysteme dessen, was man formelle soziale Kontrolle nen.nt, lei
sten können und wo ihre jeweiligen Grenzen sind. Bleibt zu klären, in welchem 
Verhältnis die beiden ganz unterschiedlich strukturierten Formen der Intervention 

zueinander stehen. 

hierzu die umf.:lssend c. empirische Srudie von H .-J . Albrecht . St-raf"Lurnessung, bei schwere:' Krimmalit.:H, 
'994 (5,176 f[" 5. JOO fi.). 

7 Zum sozi:LlwISSt'fISch"h lJ , hcll Begriff d('r ,. Vernct:lung« 'o'gl.: M. Hege/G. Schwan.. Gew;llt gegen KmJer. 
Zur Vernc:tzung sO:?laler Unternutz.ungssystcme im Stadtteil, Munchcn (991) S. IU' l6::. (Problem dC5 
HelCerinnenegoismus). Grundlegend f,'rner: H. Kcupp/B. Rohrlc (Hg.), S07.ta le Netzwerke, Campus 

'987' 
Wcrner Bculke. Gewalt im s02.ialcn Nahrllum, MSchrKnm 1994. S. )60 rr. Das Passauer Modellisl In erster 
Linie ein Strafverfahren \'ermcidmcles Modell. Aber seine ExiStenz zeigt, daf~ in allen Bundc.slandern mehr 
oder weniger ausgepr:tgt die Bcrciuch:aJt cxisllc!n , cffekLivrrcn OpferKhurz zu erproben. Vgl. rur dH: 

Situation in der ßundesrepubllk : Pcte-r Wetzds. KFN Nil"dcrsachscn, Forschungsberichte Nr.49, 199~. 
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Ill. Die Grenzen strafrechtlicher Symbolik 

I. Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe - ein erster Schritt zu einer 
Gesamtreform der strafrechtlichen Regelungen? 

In den letzten zehn Jahren scheiterte eine Gesamtrefonn des Sexualstrafrechts in 
erster Linie an der Weigerung der konservativen Regierungen, die eheliche Vergewal

tigung nach § 177 StGB zu bestrafen (als Verbrechen und nicht über den Umweg des 

besonders schweren Falls der Nötigung nach § 240 Abs. I, 2. AIt.9). Es sieht so aus, 
als sei dieser Widerstand überwunden. Immerhin finden sich noch Reste eines pa tri

archolen Sonderrechts beim sog. Widerspruchsrecht der Ehefrau (§ '77 Abs. 5 des 
Koalitionsenrwurfs - vgl. die Synopse am Ende). Aber bevor voreilig spekuliert 

werden soll, betrachten wir die Vorgeschichte und den Text des Koalitions-Entwurfs 

genauer. 
Nimmt man die Begründung des Unionsentwurfs ernst, dann wird nun auch von der 
Koalition eingeräumt, daß sowohl die ungleiche Verfolgungspraxis als auch die un
angemessene Rechtsprechung nach einer Gesamtreform des Sexualstrafrechts ver

langt. In ihrem 1995 eingebrachten Änderungs-Entwurf stellen CDU, CSU und 
FDP fest, daß der Schutz des sexuellen Selbstbestimmungsrechts lückenhaft ist. Die 
frühere Justizministerin Leutheusser-Sehnarrenberger begründet den Entwurf mit 

den Worten: 
.. Mit der heutigen ersten Lesung des Gesetzentwurfs der Koal.itionsfraktionen wird 
eine Refonn des Sexualstrafrechts eingeleitet ... «. Der Entwurf selbst bestimmt als 

Ziel einen umfassenderen Schutz des sexuellen Selbstbestimmungsrechts : .. Durch 

die gegenwärtige fassung der §§ 177 H. StGB ist das sexuelle Selbstbestimmungs
recht nicht genügend geschützt ... In Fällen, in denen weder Gewalt ausgeübt noch 

mit gegenwärtiger Gefahr für Leben und körperliche Unversehrtheit des Opfe" 
gedroht wird und dieses die Tat aus Angst vor Körperverletzungs- und gar Tötungs

handlungen des Täters über sich ergehen läßt, bestehen Strafbarkeitslücken« (Ent

wurf eines Strafrechtsänderungsgesetzes §§ 177 bis '79, vom 27·9 · 1995, ßT
Drs.131z46]). 
SPD und Grüne trauten zunächst diesem Bekenntnis nicht. Jedenfalls nutz te die 
SPD die Situation nicht offensiv, sondern verhielt sich paradox, nennen wir es: tra
ditionalistisch im gebremsten Reformwillen. Zwar ist es verdienstvoll, daß die SPD 
seit 198] das Thema legislativ aktuell hält. Aber offenbar sprechen sich die frauen

politischen und rechtspolitischen Gruppen nicht präzise genug ab. Die neue Situa
tion hätte jedenfalls mehr Behutsamkeit verlangt. Ohne auf den Unionsentwurf 
einzugehen, brachte die Fraktion in der I]. Legislaturperiode lediglich ihre früheren 

Versionen ohne qualitative Verbesserungen erneut ein, so daß der Koalitionsenrwurf 
die Debatte bestimmte. 

Etwas anders ist die Situation bei den Grünen. Frauenpolitik und Rechtspolitik sind 
mittlerweile gut koordiniert, aber beide Gruppen haben Probleme, sich auf eine 
Linie zu einigen. ' 0 Offenbar ist es nicht so leich t, die beiden - in verschiedenen 
Szenen geführten - Diskurse zu einem politischen Konzept zusammenzuführen: den 

9 § 240 Abs. I, L Ale. droht mit ('lOcr MlIldcst:'Hrafc:,' VOn 6 Mon~tcn, d. h" WCllnl11 ;ln davon abSIcht, daß d,e 
NOligung cin VergehensurbeS"l:lnd Isr, derselben Mindcslstr:lfc, die der um strittene .. minderschwere" Fall 
des Verbrcchenslatbcsrand cS' der Verge-wahigung nach nocb gelrendem Recbr l.. Zt. ebenhlls vor
schreibt. 

10 Die gemeinsame: Kompromißlinic U!'lgt Volkcr Deck (rn. s). 5.185_ Die hier vertretene Losung vc:rs-uc:ht, 
f('minlsusche Ab.ente und krimmalpolitl sche Reforma.nsauc so aufcinandn abzustimmen, da(~ ein in 
sich stimmiges Kom.cpt entSTeht. 
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/68 feministischen auf der einen und den kriminalpolitischen auf der anderen Seite. We
gen dieser Mühen und des kurzatmigen realpolitischen Zwangs, das Aktuelle dem 

Langfristigen täglich opfern zu müssen, haben die Grünen auf einen eigenen kon
struktiven Vorschlag verzichtet. Offenbar sind auch sie überrascht worden und 
waren auf eine kurzfristig angelegte pragmatische Reaktion nicht eingestellt. 
Verständlich ist diese langsame Reaktionsgeschwindigkeit von SPD und Grünen, da 
die norarisch patriarchale Haltung der Regierung sie in einer bequemen Fundamen
talopposition belassen harre, eine Halrung, die aber nicht mehr adäquat ist, seit sich 
pragmatische Verbesserungen abzeichnen. 

2. Historischer Rückblick 

Vor zehn Jahren, bei der ersten Anhörung des Rechtsausschusses am 26.6. '986, war 
das Thema» Vergewaltigung in der Ehe« noch ein polarisierendes und für markige 
Sprüche selbstgefälliger Herren ausgesprochen anfälliges Thema. Aber auch damals 
sprachen sich vor dem Rechtsausschuß fast alle Sachverständigen für die Streichung 
des Merkmals »außerehelich« im Vergewaltigungsparagraphen aus. Dennoch schei
terten damals selbst kleine Schritte in Richrung einer Reform kläglich." Zehn Jahre 
später, am 6. 12. 1995, tagte der Rechtsausschuß erneut. Die noch zu klärenden Fra
gen sind mittlerweile pragmatischer Art und werden auch so behandelt. Keine Spur 
von Geschlechterkampf, sondern eine Reform »Von oben «, die so gut wie kein In

teresse der Presse entfacht." Was vor einem Jahrzehnt noch die Gemüter aller 
bewegte, nämlich die strirrige Frage der Mindeststrafe von zwei Jahren ohne eine 
Minderungsmöglichkeit über die Annahme eines minder schweren Falls der Verge
waltigung (Antidiskriminierungsgesetz der Grünen 1984;'985), wird nun von der 

Koalition mehr oder weniger als konsensfähig vorausgesetzt. Gestritten wird nur 
noch auf Nebenschauplätzen, über das im Koalitionsennvurf vorgesehene Wider
spruchsrecht der Ehefrau (oder die sog. Versöhnungsklausel der SPD bei einer 
»eheähnlich« mit dem Beschuldigtcn zusammenlebenden Frau). Oder trügt dcr 

Schein? 
Im folgenden sollen zwei Fragen untersucht werden. Wie ist der im Koalitionsent
wurf neu formulierte Tatbestand der sexuellen NötigungNergewaltigung zu inter
pretieren (IlI. 3)' Wie wirkt sich das vorgesehene Widerspruchsrecht aus bzw. gibt es 
bessere Lösungen (IV.), die die praktischen Probleme der Betroffenen ernst nehmen, 
also nicht in dem Sinne »symbolisch« sind, daß sie plakativ etwas normieren, das 

selbst gutwillige Richter und Richterinnen nich.t umsetzen kön.nen. Schließlich muß 
eine Reform die Situation der von sexueller Gewalt und Mi.ßbrauch Betroffenen auch 

faktisch verbessern (hierzu V.). 

J I Monika Fromme!, Das klagliehe Ende der Re[onTI der s{'xueJlen Gewahdclikle. ZRP 1988, S. 2}} H. Vgl. 
rerner die .. Vorschlage :Lur Reform des Sexu:t!strafrcchts «, in: Strafrecht - ultima ratio, Empfehlungen der 
Niedersachsischen KommissLon zur Reform des Strafrechts und des Stnfvcrfahrcnsrcchu, Pctl!r~Alex is 
Albrecht u. a. (I-lrsg.), 199.2., $. 47 ff. 

[2 In der Presse wurde uber den neu gdal~t e n EinhcLtstarbcst..and der sexuellen N()tjgunl)Ncrgcwaltigung 
(as( nicht m{'hr dcb:micrt, sondern nur noch uber den StreIt ;t.wlschcn A nh;!.ngern des Widerspruchsn!f.:htS' 
und denen einer so~, VersobnuJlgsklausd Uusuzministerin und SPD-Frakllon) berichtet . Die Enrwurfc 
der kJeinen Parteien, ClW:I, Stellungnahmen der Grunen blieben Zellungslcscm unbekannt. Ausnahmen 
bestlrigen lediglich diese Regel: infonTIlerr hane uber den Streitst30d der -zweiwochendJenst Frauen u_nd 
Politik .. , Nr.lo7/1995, Bonn, S.loH. 
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3. Änderungsvorschlag der Koalition: der Einheits tatbestand der sexuellen 
Nötigung/Vergewaltigung 

Schon vo r einem Jahrzehnt, der damals geplanten, aber 1988 gescheiterten Reform 
der sexuellen Gewaltdelikte, hatte das BMJ einen Einheitstatbestand der sexuellen 

Nötigu ng vorgeschlagen . Aber damals zielte die Abstufung in besonders schwere 
und minderschwere fälle der sexuellen N ö ti gung auf ei ne Flexibilisierung der Straf

zumessungspraxis. Mittl erweile hat das BMJ die damals geä ußerte Kritik konstruktiv 
verarbeitet. Der Einheitstatbestand ermögli ch t nun ei ne flex ible, aber im Ergebnis 
akzeptable Abstufung der Schwere des jeweils verwirklichten Unrechts. Die bisher 

als Vergewaltigung strafbaren TathandlungeIl sind unter Einbeziehung oraler und 

analer Praktiken als besonders schwerer Fall der sexuellen Nötigung (Vergewalti

gung) gesetzlich neu definiert. Der minderschwere Fall der sexuellen Nötigung 
bezieht sich - schon aus der äußeren Systematik erkenn bar - auf sexuelle Handlun

gen, die nicht mit ei nem Eind ringen in den Körper (da nn ist die Tat als Vergewalti
gung definiert) verbunden sind. D er immer umstrittene, da zu opferbeschu ldigenden 
Verteidigungsstrategien führende minderschwere Fall der Vergewaltigung ist abge

schafft. 
Dies bedeutet, daß zumindest ein im Antidiskriminierungsgeset? (19841I9Sj) der 
G rü nen gefordertes Reformziel von der Koalition nach einem Jahrzeh nt erfüllt wor

den ist: die Streichung des minderschweren Falls der Vergewa.ltigung. Der neu 
geschaffene Einheitstatbestand geht insofern - paradoxerweise - weit über das hin 
aus, was die SPD-Entwürfe (vgl. Synopse) seit 1983 vorschlagen. Was den Gewalt

begriff betrifft, so wird dessen Erweiterung im Vorschl ag der Grünen (gegen den 
Willen) ni cht aufgegriffen . Aber der moderate SPD-Vorschlag: Erweiterung durch 

das Merkmal des "AusnutzenS ei ner hilflosen Lage« w ird we;tgehend übernommen. 
Bekanntl.ich hat die Rechtsprechung Probleme mit sich ni cht wehrenden , da vor 
Angst wie »gelähmten « Frauen - eine besonders häu fige Konstellation. Opferbe
schuldigende Freisprüche sollen in Zukunft vermieden werden durch das neu 

eingefügte Merkmal des "Ausnutzens einer Lage, in der das Opfer dem um gehemm
ten Einfluß des T äters preisgegeben ist«. Die theatralische Formulierung läßt sich 

sprachlich vereinfachen, etwa durch die Formulierung des SPD-Vorschl ags. Die 
Folge der Reform kön nte ein Rechtsprechungswandel sein. Gerichte hätten die Ge
legenheit zum geordneten Rückzug. Sie können nun fallbewgen VOn den Unge
reimtheiten abrücken, d;e sie in der Vergangenhei t durch ihre restriktive Recbtspre

chung (z um Gewaltbegriff, Vorsatz, zur fingiert en Einwill igung und zu Irrtumskon
struktionen etc.) p rod uziert haben. 

Bei der Anhörung am 6.11.1995 haben mehr oder weniger alle Sachverständigen der 
Konstruktion des E inheitstatbestandes und der Erweiterung des Tatbestandes zuge
st;mmt. Diskutiert wurde lediglich , o b der minderschwere Fall der sexuellen Nöri
gung, Mindes tstrafe: 6 Monate, auch für besonders schwe re Fälle, d. h. Vergewalti

gungen , gelte. Aber offenbar hatte der Sachverständige Dirk H elmken, von dem 
d;eser Vorschlag stammt, den fast zehn Jahre alten, mittlerweile revidierten BMJ
Entwurf vor Augen, als er meime", e;ne Tat könne "vOm besonders schweren Fall 

zum minder schweren herunter~eseh leu s t werden«. Wäre dies zutreffend, hätte die 
VOn der Koalition vorgeschlagene Reform nur eine symbolische Bedeutung, da dann 

eheliche Vergewaltigungen VOn der Rechtsprechung als "minderschwere« Fälle be
handelt werden könnten. Vor dem Rechtsausschuß habe ich H clmken widerspro
chen, was ihn und andere :GU ke;ner Replik veran laßt hat. Offenbar hat der 

I} Seite} des dem Ausschuß l ugdcitcH:n Guta..:hu:ns. 
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170 Koalitionsentwurf den Weg des . H eruntcrschlcusens« konstruktiv abgeschnirten. 
Dies bedeutet, daß faktisch di e Strafdrohung bei jeder Form der Vergewaltigung 
erhöht worden ist (Mindeststrafe: 2 Jahre). 

Beim besonders schweren Fall der sexuellen Nötigung, so die leicht erkennbare Sy
stematik des neuen Einheitstatbestandes, sind Sexualpraktiken gemeint, die mit 
einem »Eindringen« in den Körper verbunden si nd. Hierin wird die besondere 
Schwere der sexuellen Handlung bei einer Vergewaltigung gesehen. Sollte ei n Straf
gericht nun in einem Einzelfall im Wege der Gesamtbelrachtung, di e bei Regelbei
spielen ausnahmsweise Lulässig ist, den »besonde rs schweren Fall. trOtZ Eindringens 
in den Körper wegen sog. Gegenindikatoren (etwa das Vorliegen des § 21 StGB) 
verneinen, muß es auf den Grundtatbestand zu rückgreifen (Mindests trafe: ein Jahr). 
»Herunrersch leusen« auf den minder schweren Fall der sex uellen Nötigung (sechs 
Monate Mindeststrafe) kann es nicht mehr, da d ie minder schweren Fälle für weniger 
gravierende sexuelle H andlungen (etwa gewaltsames Busengrapschen) reserviert 
sind. D amit wird die Schwere des Unrechts an der Intcnsität der sexuellen Beein
trächtigung gemessen, was angemessen ist. 

4· Noch reformbedürftig: § 179 StGB 

Nicht bedacht hat der Koalitionselllwurf, daß § 179 StGB in der vo rgelegten Fassung 
leer läuft, da das .Ausn utzen« ei ner hilflosen Lage bei "Widerstandsunfähigkeit« 
regelmäßig zu bejahen ist, so daß nach der Novellierung hierfür der Verbrechens
und nicht der Vergehenstatbestand des § 179 StGB einschlägig ist. Sinnvoll wäre eine 

Neufassung (Sy nopse: Vorschlag Frommet). § 179 StGB sollte als Auffangtatbestand 
konstruiert und die veraltete und überdies Behinderte diskriminierende Definition 
der Widerstandsunfähigkeit vermieden werden. Sinnvoll wäre der Begriff der einge
schränkten Widerstandsfähigkeit. So gefaßt würde der Vergehenstatbestand des 
§ t79 StGB Grenzfälle der Vergewaltigung (Grenze zum AusnutLe n einer hilflosen 
Lage) abdecken und die häufigen Mißbrauchsfälle ohne grobe Gewalt erfassen . Die 

Gründe für die im neuen Gesetz nicht überno mmene, aber hier vo rgesch lage ne Neu
formulierung sind folgende: Der Anwendungsbereich von § 179 StGB des geltenden 
RechtS ist sehr begrenzt und wird von der Rechtsprechung überdies sehr eng ausge
legt. Also sollte § 179 StGB erweitert werden. Dies würde Strafbarkeitslücken in den 
Fällen beseitigen, in denen das Opfcr aus Angst und eine r dadurch hervorgerufenen 
körperl.iehen und psychischen Lähmung eine wirkungsvolle körperliche Gegenwehr 
unterläßt, die Schwelle zum »Ausnutzen einer hilflosen Lage« (Verbrechenstatbe

stand) aber noch nich t erreicht ist. 

Die h.i er vorgeschlagene Neufassung des § 179 StGB w ürd e außerdem die Diskrimi
nierung Behinderter durch die unangemessene Beschränkung auf eine »b iologisch«, 

d. h. nicht psychisch (Angs t) bedingte Widerstandsunfäh igkeit im geltenden Recht 
beseitigen. Aus diesem Grund wird nicht mehr an »Widerstandsunfähigkeit« ange

knüpft, sondern an eine "eingeschränkte Widerstandsfähigkeit«. 
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5. Änderung des GVG 

Schließlich so llte auch bei der Zuständigkeitsregelung nach dem GVG der seit 1987 
(Opferschutzgesetz) geforderte, aber bislang unterbliebene Opferschutz umgesetzt 
wcrden. Die sog. Rechtspflege-Endastungsgesetze der let:o~ten Jahre haben dazu ge
führt , daß bis zu einer zu erwartenden Strafe von vier Jahren die Amtsgerichte und 
damit zwei Tatsacheninstanzen zuständig sind. Diese Regelung widerspricht funda
mental dcm Prinz.ip eines angemessenen Opferschutzes, da sie Opfer zwingt, z.wei 

Tatsacbcrunstanzen durchzustehen. 
§ 74 Abs. 2 Ne. 1-3 GVG ist dahingehend zu ändern, daß die Strafkammern beim 
Landgericht in erSter Instanz bei Straftaten nach §§ 176-179 StGB zuständig sind. 
Die anSonsten sinn vo lle und wünschenswerte Entlastung des BGH (als Revisionsin

stanz) hat gegenüber dem insoweit vorrangigen Opferschutz (Vermeidung einer 
zweiten, aufwendigen und das Opfer belastenden Tatsacheninstanz) zu rückzutre

ten . 

IV. Sonderregelungen bei Beziehungstaten ? Widerspruchsrecht, 
Versöhnungsklausel oder Verzicht auf jede Sonderregelung? Die 
Varianten der vorgelegten Entwürfe. 

I. Die Flucht in die Diversion 

§ 177 Abs. 5 StGB des Koalitionsentwurfs formuliert das umstrittene Widerspruchs
recht einer vergewaltigten Ehefrau, § 177 Abs. 4 StGB des SPD-Enrwurfs die mitt
lerweile von Frauenpolitikerinnen zurückgenommene Versöhnungsklausel (Vlla 
Schmidt, dpa vom 18. 1.1996). Der Entwurf der Abgeordneten Schenk verzichtet auf 
jede Sonderregelung, während Bündnis 9o/ Die Grünen die Einführung einer Voll
streckungsklauscl'4 prüfen. Was spricht für eine wie auch immer geartete Sonderre
gelung bei der ehelichen Vergewaltigung? 
Stellt man die Frage so, ist die Antwort leicht. Es gi bt keine spezifisch strafrechtli
chen Probleme bei Bez.iehungstaten. Die praktischen Probleme, die es gibt, können 
besser durch niclHstrafrechtiiehe InterventiOnen gelöst werden. Dennoch gibt es 
gute Gründe, sich zu fragen, was passiert, wenn auf jede Sonderregelung verzichtet 
würde. 
Der neu gefaßte Einheitsratbcstand hat nidlt nur für eheliche Vergewaltigungen, 
sondern ganz allgemein den Tatbes tand des § 177 StGB erweitert und die Mindest
strafe für Vergewaltigungen auf 2 Jahre angehoben. Wer will, daß die Gerichtc diese 
Gesetzesänderung 7.um Anlaß nehmen für eine umfassende Änderung der Recht
sprechung, muß bedenkcn , daß dcr Wegfall des »minderschweren« falls die Strafzu
messung auf eine Reaktion einengt: eine nicht mehr z.ur Bewährung aussetzungsfä
hige Freiheitsstrafe. Illusionär also zu glauben, daß Gerichte das neue Gesetz 
konsequent umsetzen und den gesetzlich erweiterten Gewalrbcgriff durch eine ex
klusive Auslegung implementieren, wenn der Preis für diese Rechtstreue die Bin
dung an eine Mindeststrafe von zwei Jahren ist. 
Strafgerichte wissen, daß Strafvollzug die problematischste Reaktion ist, die das 

14 Em c:msprechendes Gutachten wurde \'un mir IIn Oktober 1995 ers telll. MCHl Vorschlag wird am Ende 
dieses Artikels kurz begru.ndcl. Die Gruncn konntl'n SICh 3bc:r zu einem ('igenen Gcs,ot1,t:ntwurf nicht 
durchringen. 

'l' 
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'71 Strafgesetz kennt. Wenn sie also in Einzelfällen das Ergebnis »Gefängnisstrafe« ver
meiden wollen, aus welchen Gründen auch immer, dann werden sie dies auch tun. 

Die Reform ist zum Scheitern verurteilt. Das neu geschaffene Recht wird nicht im
plementiert. Schauen wir uns die nahe liegenden Schleichwege an: Gerichte können 

weiterhin hohe Anforderungen an die Begriffe »Gewalt", »Drohung mit ge~cnwär
tiger Gefahr für Leib oder Leben « oder .Ausnutzen einer hilflosen l.age« stellen. 
Diesen Effekt kann niemand wollen, der eine Reform anstrebt: die Erweiterung des 
Tatbestandes, um unangemessene Lücken zu schlieflen. Gerichte können ferner 
großzügig von der Möglichkeit der Straf minderung, etwa bei Tätern, die Alkohol 

getrunken haben, Gebrauch machen. Auch dies ist nicht wünschenswert, da dieser 
Trend ohnehin sei t Jahren feststellbar und mittlerweile ein Ärgernis ist. Alkobolge
nuß ist leicht meßbar und führt mit einem gewissen Formalismus zu Freispruch oder 
Strafmilderung. Kompliziertere Beeinträchtigungen werden hingegen strukturell 
von Gerichten ignoriert. Das Ergebnis ist ein Freibrief für Betrunkene und Ange

trunkene . Ein weiterer Weg liegt in der Ausnutzung der Regelbeispieltechnik. 
Gerichte können die Konstruktion des Einheitstatbestandes ausbauen und in einer 
Vielzahl von Fällen den besonders schweren Pali verneinen, um zum Grundtatbe
stand zurückzukehren. Wer also nicht symbolische Gcsetl.e, sondern einen Anstoß 
zu einer grundlegenden Rechtsprechungsänderung geben will, muß bei der Wahl der 

Rechtsfolgen einen sinnvollen Spielraum lassen, d. h . Möglichkeiten zur Vermeidung 
einer Freiheitsstrafe eröffnen. 

2. Erweiterung der Strafaussetl,mg zur Bewährung? 

Naheliegend wäre es, angesichts der durch die Zweijahresfrist in § 56 StGB geschaf
fenen Zwangslage, dort anzusetzen und die Frist für eine Strafaussetzung zur 
Bewährung zu erweitern, also die Grenze von 2 Jahren nach oben zu verschieben. 

Dieser Vorschlag ist bereits [992>s gemacht worden, aber damals auf berechtigte 
Kritik gestoßen. Die Strafausset'wng zur Bewährung hat sich in den letzten Jahr
zehnten zu einer eigenen Strafart entwickelt, deren Sinn es ist, bei der überaus 
häufigen minieren Kriminalität, d. h. nicht bei Gewaltkriminalität, zu vollstreckende 

Freiheitsstrafen großflächig zu vermeiden. Die Anforderungen an die sog. positive 
Prognose sind sebr gering und die Rechtsprechung zum Widerruf einer Strafausset
zung ist mittlerweile so liberalisiert und gefestigt, daß in Zukunft auch die Quote dcr 
Widerrufe wohl sinken wird.,6 Eine Veränderung der Fristen in § 56 StGB würde 

diesen Prozeß mehr stören als fördern. Außerdem sind kontraproduktive Effekte zu 
befürchten. Die Zweijahresfrist diszipliniert die Strafzumessung. Daher sollte in ei

nem so sensiblen Bereich nicht ohne Not experimentiert werden. 

Wer also eine Mindeststrafe von mehr als 2 Jahren vorschläg't, muß sich Gedanken 
machen, wie diese Strafdrohung umgesetzt werden soll, ohne - dies ist eine Kritik in 
Richtung der notorischen Rufer nach Strafverschärfung in anderen Deliktsbereichen 

- nicht undifferenziert eine Verschärfung der Strah.umessung in Gang zu setzen, wie 
wir sie im Rahmen der Inneren-Sicherheits-Debatten beobachten konnten. Im Dro
genstrafrecht und bei Eigentumsdelikten hat man immer wieder mit populistischcn 

Argumenten die Mindeststrafe angehoben und dabei als informierter Beobachter auf 

15 Vgl. die Empfehlung der Niedcr!:Oachsischen Kommission 7..ur Reform des Stctlrechts und des SlraIver
bhrcnsrcchu; (Fn. 11 ) -. 

16 Zum Stand der DcbalH: vgl. Horn, S)':aematlschcr Kommentar 1992, § 56 L, Rdnr. S. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1996-2-247
Generiert durch IP '3.145.69.64', am 04.10.2024, 18:17:07.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1996-2-247


Strafmilderungsmöglichkeiten und Strafaussetzungen zur Bewährung spekuliert. 
Doch hat man im Endeffekt in einer Vielzahl von Fällen die Vollstreckung von sehr 

langcn Freiheitsstrafen geerntet. Hohe M.indeststrafen wirken nicht generalpräven
tiv, sondern heben mit einer gewissen Zwangsläufigkeit das gesamte Strafenniveau 

an. Man sollte daher genau überlegen, ob ein D elikt tatsächlich mit einer Mindest

strafe vOn 2 Jahren bedroht werden soll. Entschließt man sich dennoch, bei der 

Vergewaltigung mit guten Gründen, dann sollte zumindest überlegt werden, wie 

man die Folgeprobleme bei der Vollstreckung mildern kann. 

3. Diskussion der Entwürfe 

Bündnis 90/Die Grünen suchen einen konstruktiven Weg aus dem Dilemma im 

Sanktionenrecht (Vollsrreckungslösung, vgl. hierzu Y.), während der Entwurf der 

Abgeordneten Schenk (Synopse) auf jede Sonderregelung mit dem Argument ver
ziclltet, daß nicht ausgerechnet bei dem Thema "Gewalt gegen Frauen« neue Wege 

erprobt werden soUen. Wie so oft, ist diese fundamentalistische Haltung nachvoll

ziehbar, aber letztlich wenig effektiv, da Frauenpolitik und Kriminalpolitik gegen

einander ausgespielt werden. Auch die Haltung der SPD ist nicht mehr ganz klar 

nach den letzten dpa-Meldungen. Bislang hat auch sie sich in Formen der Diversion 
geflüchtet (Versöhnungsvorbehalt) und die Einleitung eines Verfahrens zur Disposi

tion der Staatsanwaltschaft gestellt. Sie hat diesen Weg nur nicht offen gelegt. Im 

SPD-Entwurf steht, das Gericht könne von Strafe absehen, wenn ... Wenn aber das 

Gericht von Strafe absehen kann, dann kann auch die Staatsanwaltschaft das Verfah

ren einstellen. Man hoffte also, Staatsanwaltschaften könnten bei Ccwaltbeziehun

gen erfolgreich ohne Einleitung eines Verfahrens intervenieren, weil sie dem Täter 
mit einem Verfahren drohen können. Leider ist dies ein frommer Wunsch. Er erklärt 

auch das \Viderspruchsrecht im Koalitionsentwurf. Auch dort meint man, die Frau 

solle das Drohpotential des Strafrechts nutzen, um eine freiwillige Umkehr des Tä

ters zu »erzwingen«. Ich fürchte, beide Scheinlösungen unterschätzen die Zwanghaf

tigkeit des Täterverhaltens und die Verstrickung von Täter und Opfer. Wenn sich 

nach heftigen Kämpfen endlich einmal ein Beziehungs-Opfer entschlossen hat, eine 
Strafanzeige zu stellen, sollte die Staatsanwaltschaft diese auch zügig bearbeiten und 

nicht erneut mit Täter und Verteidigung verhandeln. Zu empfehlen ist, mit anderen 
zuständigen Institutionen zusammen:warbeiten, die außerstrafrechtlich intervenie

ren bzw. Hilfsangebote machen können. Aber das Strafverfahren sollte nicht mehr 
von internen Absprachen mit dem Beschuldigten abhängig gemacht werden. Zu klä

ren ist, wie in der Zwischenzeit der Opferschutz verbessert werden kann (Erleichte

rung der Zuweisung der Ehewohnung etc.). Aber die abstrakte Hoffnung auf das 
Drohpotential des Strafredns, ohne die konkrete Furcht vor einem Verfahren, er

scheint mir wenig reaListisch. Potentielle Täter wissen ebenso wie potentielle Opfer, 

daß die hilflosen Helfer sich selbst durch ihre furcht vor Strafverfahren handlungs
unfähig machen. Opfer resignieren und Täter lernen, daß sie auf wenig Gegenmacht 
stoßen. 

Kritikwürdig ist also in erster Linie der Effekt, den Diversionsregeln haben. Sie 

verhandeln über die Einleitung eines Strafverfahrens. Signalisiert wird dadurch, daß 

eine repressive Intervention noch nicht unmittelbar bevorsteht. Dieses Zögern ver

schärft die Situation. Täter, die an Gewalt gewöhnt sind, können nicht freiwillig 
aufhören. Sie reagieren nur auf heteronomen Zwang. Erstaunlich, daß solche Lösun-

173 
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'74 gen dennoch immer wieder vorgeschlagen werden. Sie si nd psychologisch falsch und 
juristisch schwer begründ bar. Vergewaltigung ist ein Verbrechen. Es gi" das LegaJi
tätsprinzip. Dogmatisch sind aber Diversionsregeln eine systcmfremde Einschrän
kung des Legalitätsprinzips . Nun könnte man sich über sys tematische Bedenken 
hinwegsetzen, wenn dic damit eröffneten Dispositionen angemessen wären. Aber 
dies sind sie nicht. Auch das von einigen Sachverständigen der CDU/CSU formu

lierte Prinzip der »Opferauronomie« überzeugt nur auf den ersten Blick. Leider 
erweist es sich bei genauerer Kenntnis der Dynamik von Gewaltbeziehungen als eine 
Art »Juristenpsychologie«. Opfer von langjährigen Gewaltbeziehungen sind beson
ders sch lecht in der Lage, aus den Zwängen dieser Art von Beziehung auszubrechen , 
sonst würden sich Übergriffe dieser Art nich! wiederholen und steigern. Die Erpro
bung des Prinzips der » Opferauronomie~ ist also bei dieser Fallgruppe nicht zu 

empfehlen. 
Es sp rechen aber noch andere Argumente gegen die vorgeschlagenen Diversions

Regeln. Es ist bekannt, daß bei Vergewaltigung (innerhalb und außerhalb von Bezie
hungen) die Dunkelziffer sehr hoch ist. Die Anzeigebereirsehaft ist trotz öffentlicher 
Aufmerksamkeit für das Thema in den letzten Jahren nicht gestiegen, obgleich dies 
zu erwarten war. Der Grund ist offenbar der, daß die Erwartungen der Opfer sys te
matisch enttäuscht worden sind, weil die Verfahren nach wie vor als unzumutbar und 

übermäßig belastend empfunden werden. Kriminalpolitisch sollte daher nicht die 
Einleitung von Strafverfahren ve rmieden, sondern die Opferauronomie im Verfahren 
gestärkt werden. 
Ein dritter Einwand gegen das Widerspruchsrecht ist eher traditioneller Art. Es ist 

zu vermuren, dal1 der lange und zähe Widerstand gegen eine Reform der §§ 177, '78 
StGB im Widerspruchsrecht se inen letzten Ausdruck gefunden hat . Es ist ein Relikt 

des alten patriarchalen Denkens, wonach die Ehe eine Beziehung ist. in der Sonder
regelungen gelten müssen. Vertreter dieser Ansicht glauben offenbar, mit dem 

Widerspruchsrecht derartige Verfahren weitgehend vermeiden zu können. Zwar ist 
diese Hoffnung trügerisch. weil dorr. wo Sonderstaatsanwaltschafren tätig ., ind, täg
lich Erfahrung gesammelt wird, die Ideologien auflösen wird. Erweist sich, daß viele 
Zeuginnen häufig nur unter Druck ihr Widerspruchsrecht betätigen, wird die Ein

leitung eines Verfahrens im öffentlichen Interesse die Regel. Wir befinden uns dann 
in der Schwierigkeit. wie wir mit dem Problem umgehen. daß die hohe Mindesrstrafe 

den Spielraum der Gerichte bei der Wahl einer angemessenen Strafe einengt. 

V Neue Wege im Sanktionenrecht: 

1. Intervention durch Auflagen und Weisungen? 

In der rechrspolüischen Diskussion wird in unterschiedlichsten Zusammenhängen 

die Frage erörtert, ob geeignete Weisungen und Auflagen, auch die Einbeziehung 

jusrizexterner Interventionsprogramme - im Scharren strafrechtlicher Drohungen -
geeignet sein könnten. das Verhalten gewalttätiger Männer positiv zu beeinflussen. 
Gesucht wird nach ei ner Verbesserung des Opferschutzes jenseits strafrechtlicher 
Maßnahmen. Beobachtet man aber die Diskussion genauer, fällt auf, daß die juristi

sche und die therapeutische Berufsgruppe jeweils der anderen de.n »schwarzen Peter« 
zuweist. Therapeurlnnen erwarten vom Strafrecht, es möge den Kreislauf der Gewalt 
durchbrechen, bisweilen wird hinzugefügt: »ohne wenn und ~ber«, was eine gewisse 
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Strafrechtsgläubigkeit verrät. Im strafrechtlichen Diskurs iLingegen wird die Hoff

nung geäußcrt, dic therapeutischen Berufe verfügten über ein Wissen und über 
geheimnisvolle Techrriken, die der vergleichsweise groben strafrechtlichen Repres
sion überlegen seicn. Die Formeln sind bekannt. Sie tauchen nicht nur bei »Gewalt«, 
sondern auch bei »Jugendkriminalität« odcr "Drogenabhängigkeit« auf: »Hilfe und 
Strafe«, »Hilfe statt Strafe«. Sie prägen die Geschichte des spezialpräventiven Straf
rechts seit der Jahrhundertwende. 

Gegen eine zu enge Verzahnung beider Reaktionsformen spricht mittlerweile die 
Erfahrung aus den Rechtsgebieten, in denen diese schon seit Jahrzehnten versucht 
wird: dem Jugendstrafrecht. Wir wissen mittlerweile aus der langen Geschichte der 
Vernetzung von Hilfe und Strafe im Jugendstrafrecht, daß eine zu enge und zu di
rekte Verknüpfung den Spiclraum beider Teilsysteme der formellen sozialen Kon

trolle einengt und die jeweilige Professionalität beider eher untergräbt statt fördert. 
Dies wird auch in der sozialwissenschaftlichen Literatur thematisiert (vgl. Fn.7). 
Das Subsystem »Hilfe« läßt sich nicht über reaktionsgenauere Auflagen und Weisltn
gen steuern. Außerstrafrechtliche Interventionen sind auf die Kooperation mit dem 
Betroffenen angewiesen. Kommt sie nicht zustande, dann scheitert das Hilfesystem 
und der Fall kommt zu den Strafverfolgungsbehörden zurück. Strafrecht ist gefragt, 
weil das andere System auch keine bessere Lösung findet. Fein intervenieren kann 
aber auch das Strafrecht nicht, weil es nur auf die simple Alternative reagieren kann, 
ob der Beschuldigte! Angeklagte/Verurteilte rückfällig geworden ist oder nicht. Die 
logische und praktische Folge ist die, daß es bei Rückfälligen nicht mehr abgestuft 
intervenieren und schon gar nicht ihr Verhalten positiv beeinflussen kann. 
Dennoch sind in zahlreichen Dcliktsbereichen die Leistungen einer auf Diversion 
und Haftvermeidllng angelegten Kriminalpolitik bedeutsam. Im Bagatellbereich 
kann ein Strafverfahrcn unterbleiben (Einstellung nach Opportunitätsgrundsätzen), 
eine aussetzungsfähige Freiheitsstrafe kann zur Bewährung ausgesetzt werden, wenn 

zu erwarten ist, daß einschlägige Straftaten in Zukunft nicht mehr vorkommen. Zur 
Zeit unlösbare Probleme entstehen im wesentlichen nur bei langen Freiheitsstrafen. 
Bei einer Verurteilung zu mehr als 2 Jahren Freiheitsstrafe enthält das Sanktionen
recht eine Lücke. Historisch sollte nämlich hier die Grenze der Haftvermeidung 
gezogen werden. Aber einleuchtend ist diese Grenze nicht. Im folgenden soll daher 

diese Lücke durch einen konstruktiven Vorschlag geschlossen werden. Unterstellt 
wird dabei, daß das moderne strafrechtliche Reaktionssystem mittlerweile so diffe
renziert ist, daß in jeder Phase ,des Verfahrens die Abgabe eines Falls an außerstraf
rechtliche Institutionen (oder Interventionsprojekte) möglich sein sollte. Da es 
gesetzlich nicht vorgesehen ist, daß ein zu einer Freiheitsstrafe verurteilter Täter die 
Strafe nicht antreten muß, sollte das Sanktionenrecht ergänzt werden. 

2. Aussetzung der Vollstreckung einer Freiheitsstrafe 
(Vollstreckungsklausel) 

Im Oktober T995 haben die Grünen folgenden Vorschlag prüfen lassen. Wie könnte 
eine neu einzufügende Vorschrift im Allgemeinen Teil aussehen (etwa im Anschluß 
an die Regeln der Strafaussetzung zur Bewährung), nach der Verurteilungen zu einer 
nicht mehr allssetzungsfähigen Freiheitsstrafe von mehr als 2 Jahren nicht voLlstreckt 
werden müssen. Alternativ sollte geprüft werden, ob diese Klausel auf Sexualstrafta
ten begrenzt werden solle (am Ende des '3. AbschnillS, etwa als § 184 d StGB, 
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einzufügen). Bei der Frage, welche Tätergruppe in Betracht kommt, ging ich in 
meiner Antwort von folgenden Überlegungen aus. Alkoholtäter werden durch das 
eingespielte System der Strafmilderung nach § 21 StGB privilegiert. Sie bedürfen also 
keiner Sondervorschrift. Hingegen wird die spezifische Situation bei Konflikttaten 
an keiner Stelle berücksichtigt. Gerichte können es bei der Strafzumessung tun, aber 

nur dann, wenn sie Spielräume für Haftvermeidung haben. Aus di esem Grund bietet 
es sich an, die Vollstreckungsklausel an den unbestimmten Rechtsbegriff einer Kon
f1ikttat zu knüpfen, um diese Fallgruppen differenzierter behandeln zu können. 

Formulierungsvorschlag eines neu einzufügenden § 56 an. F. (bzw. /84 d) StGB: 
(1) Ist jemand wegen einer Straftat 
(§ 184 d: gegen die sexuelle Selbstbestimmung) 
zu einer Freiheitsstrafe von nicht mehr als vier Jahren verurteilt worden und ergibt 
sich aus den Urteilsgründen oder steht sonSt fest, daß er die Tat aufgrund einer 

einmaEgen Konfliktsituation begangen hat, kann die Vollstreckungsbehörde mit Zu
stimmung des Gerichts des ersten Rechtszuges die Vollstreckung der Strafe oder des 
Strafrestes für längstens zwei Jahre zurückstellen, wenn zu erwarten ist, daß künf

tig 
(§ 184 d: das sexuelle Selbstbestimmungsrecht der verletzten und anderer Personen 
gewahrt bleibt) 
vergleichbare Rechtsgutsverletzungen unterbleiben. 
(11) Die Vollstreckungsbehörde widerruft die vorläufige Zurückstellung der Voll

streckung, wenn der Verurteilte 
(§ 184 d: erneut das sexuelle Selbstbestimmungsrecht anderer Personen verletzt) 

erneut eine einschlägige Straftat begeht. 
(III) Hat die Vollstreckungsbehörde die vorläufige Zurückstellung widerrufen, so ist 
sie befugt, zur Vollstreckung der Freiheitsstrafe einen Haftbefehl zu erlassen. Gegen 
den Widerruf kann die Entscheidung des Gerichts des ersten Rechtszuges herbeige

führt werden. Der Fortgang der Vollstreckung wird durch die Anrufung des Ge
richts nicht gehemmt. § 462 StPO gilt entsprechend. 
(IV) Ist die Vollstreckung vorläufig zurückgestellt und nicht widerrufen worden, 

kann das Gericht unter den Voraussetzungen des § 57 StGB die Vollstreckung aus
setzen. 
Begründung: 
Der Vorteil einer solchen Lösung wäre, daß es in allen Fällen einer erwiesenen sexu
ellen NötigungNergewaltigung zu einer Verurteilung kommt. Die Tat wird geahn

det. Die Staatsanwaltschaft als Anklagebehörde bleibt an das Legalitätsprinzip 
gebunden. Es gibt keine systemwidrige Einschränkung dieses Prinzips bei einem 

Verbrechenstatbestand. Dennoch kann in geeigneten Fällen eine spezialpräventiv 
sinnlose Vollstreckung einer Freiheitsstrafe, die im Interesse des konkreten Opfer
schutzes nicht notwendig ist, unterbleiben. 

Systematisch handelt es sich nicht um Diversion, sondern um Vollstreckungsrecht. 

Sie würde erst dann eingreifen, wenn eine Bewährungssrrafe nicht mehr möglich ist 
(Verurteilung von mehr als 2 Jahren). Für begründete Einzelfälle könnte dann von 
der Vollstreckung der Freiheitsstrafe ausnahmsweise abgesehen werden, wenn der 

Verurteilte Auflagen erfüllt, die eine positive Prognose rechtfertigen. Welche Aufla
gen geeignet sind, läßt sich nicht abstrakt am grünen Tisch festlegen. Entscheidend 
ist die Erwartung, daß es zu keiner Gewalthandlung mehr kommen wird. Praktisch 
wird dies in Fällen, in denen der Mann die Ehewohnung bereits verlassen hat, seinen 

Pfliel:tten nachkommt und das Opfer stabilisiert worden ist, so daß es sich gegen 
Wiederholungen früherer Muster wehren kann. Derartiges kann kein Intervenrions-
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programm zur Auflage im strengen Sinne machen. Aber wenn diese Bedingungen 
dennoch eingehalten werden, wäre die Vollstreckung einer Strafe mehr oder weniger 

sinnlose Vergeltung. Die Vollstreckungslösung ist daher insbemndere sinnvoll in 
Fällen, in denen der Gewaltkreislauf bereits durchbrochen ist. 
Zuständig zur Überwachung der die Vollstreckung hemmenden Auflagen wäre die 
Gerichtshilfe bzw. die damit beauftragte Bewährungshilfe (da im Vollstreckungsver

fahren die Staatsanwaltschaft zuständig ist). 
Die Voraussetzung einer Konflikttat ist relativ leicht präLisierbar. Das geltende 
Recht sieht bislang privilegierende Sonderregclungen nur bei vermindert schuldfäh.i

gen Tätern vor. In den Genuß dieser Sonderregelung kommen etwa alkoholisierte 
Täter. Auch in Zukunft dürfte daher in der Praxis bei vermindert zurechnungsfähi

gen Verurteilten die Bewährungslösung von Bedeutung sein. Keine Berücksichtigung 

finden aber im geltenden Recht Konfliktsituarionen. Diese können etwa (müssen es 
keineswegs) bei sexuellen Nötigungcn und Vergewaltigungen in krisenhaften BeLie

hungen von Bedeutung sein. Kommt es LU einer Trennung und Auflösung der 
gemeinsamen Wohnung, könnte dies - neben anderen Auflagen - eine positive Pro
gnose rechtfertigen. Daher wird im hier vorgeschlagenen Entwurf darauf abgestellt, 

ob der Täter die Tat aufgrund einer einmaligen Konfliktsituation begangen hat. Der 
Grund für diese Auswahl ist der, daß bei Taten dieser Art typischerweise die §§ zo, 
21 StGB nicht greifen, so daß es kriminalpolirisch gut vertretbar ist, wegen des 
Tatunrechts eine harte Strafe zu verhängen, aber dennoch eine allgemein formulierte 

Ausnahmevorschrifr für einmalige Konflikttaten vorzusehen. 
Stellt sich die Frage, wie eine solche Vorschrift wirken würde. Parallele Erfah.rungen, 

die aber nur unter Vorbehalt übertragen werden können, gibt es mit § 35 BtMG. Im 

Gegensatz zu der hier vorgeschlagenen Lösung gilt § 35 BtMG nur bei Verurteilun
gen bis zur magischen Zweijahresfrist. ' 7 Die bei Drogenabhängigen häufige Thera
pieweisung nach § 56 StGB (mit Einverstä.ndnis des Verurteilten) und die sehr 

komplizierte Vollstreckungslösung überschneiden sich also. 198z1r983, also kurz 
nach der Anhebung zahlreicher Mindeststrafen im BtMG und der Ei.nführung des 
§ 35 BtMG (unter der falschen Flagge: »Therapie statt Strafe«), stieg das Strafniveau 

erheblich. Es wurden nach 1982 insgesamt mehr Freiheitsstrafen verhängt als vOr der 
Srrafschärfung. Die Verelendung der Drogenabhängigen verschärfte sich durch den 
strafrechtlich geführten »Kampf gegen die Droge«. Dennoch aber blieb die Quote 
der Strafaussetzungen zur Bewährung konstant bzw. sie stieg bei den Strafen zwi

schen einem und zwei Jahren sogar leicht an, daneben etablierte sich die Vollstrek
kungslösung." Strafgerichte kombinieren also selbst bei einer insgesamt repressiven 
Strafenpolitik die ihnen möglichen Wege der Haftvermeidung. Um Mißverständnisse 
zu vermeiden: Bei Drogenabhängigen empfiehlt sich eine so harte Kriminalisierung 
nicht, weil das Problem der Drogenabhängigen dadurch verschärft wird (vgl. Haffke, 
wie Fn.4). Aber deutlich ist, daß eine Vollstreckungslösung nicht täterfreundlich 

gemeint ist, sondern eine harre strafrechtliche Kontrolle flankiert. 

17 Thomas Fischer, Anrechnung von Dro~(>nthenpien auf Freihe:ltSstraJen von mehr als zwei Jahren?, StV 
1991, S· '>i ff. 

18 :\1onib Frummel, Therapie unt t> r dem Dru,k der rre'ih<itsstrafe, 5tV 1985. S. )89 H. (TabeUc 2: a .. ~h 
allgemeinC'm Strafrecht Verurteilte mit SmÜ,u: s:>CI7.U:1g '.ur Bc\v:1hrung). 
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Vi. Synopse 

Rechtsf:a,6c bIS ::t;ur Rdonn '?9~ 

S '78 . ~.u<lI. NOllgung. ('l Wer Olnrn .nderen m ll G«vaJ. od.r durch 
Drohung m ll g~genw .. rugeT Gefa.hr fur Lnb oder Leben n OlJgl. ~ußa
chC'h,hC' 1C'~C'ItC' H.andtu.ngen des T~ ttrS oder C'Jm.',s Dritten .l1't lolch 2-U 

du!d~n oder l.n drnl T;arer od~r t" lnem Dritten yorzund uncn. WIrd mit 
FT<'lhe"""'r>f. von <lnem J.hr 1>,. zu .ehn J.hr.n botr,!,. 
(:.) In mlnd~r $ChWtfen Fallen 1St die Strafe Frahclts5tr .. (e \"on drei Mo
naten bis z.u runf J::t;hrcn. 
()) Verursacht der T.terd ureh dJc T.t leichtfertig d.n Tod de. O pf",." so 
in die Smf. Fr.ih.ilsslroe mcht untcr funf j>hr.n. 

S 177. Vergc'I\'.a1t1SUng, (I) W'er eine Frau nm Gewall oder d llrch Dro
hung mn gcgenwarnger Gei.hr iur l.<lb oder Leben xum .ußerohel..hcn 
8c:IschlaJ mit Ihm oder tl.r'lem Dnttal nougt, wird m ll Frclhcus,:Hr~r
nicht unt(':r ~W(,I ):ahr(' besrraft. 
(1) In mInder seh ... er •• F,lIen i .. d" s" ... re FmhelLSStnfc "on ,"eh. 
Mnnnrn b .. z.u (unf j.bren. 
{J) Verur<.m, derT>t<rdurchdl.T.tlclchUtrllgden Todd .. Opfw . . SQ 

Ist dIe' Strafe Frelhcltsstrafe lH~ht unte r funf J ilire n, 

§ ' 79. s., ••• 11er I.hßbr. uch Wldermndsunf,hl~<I . (I ) WO! <lnrn .nde· 
ren, der 
l wegen eln'er kr~nkh.a(fen see lu:C'h~n Storun g~ wegen C Jn~-, tle(gre lfen 

den Bcwußueln.utorung ode r wegen Schw.ilchslnn5 oder einer Kh","('
Jel\ md('ren s-cd.l$chcn Ab2nlgk~( ;e.um \,«.dcrsund un{lillg 1St odn 

, . ko~rhch wld .... un<4unW,'g 15l. 

cbdurch mtßbnucht. d.m cr unlr-r AU .. u IULl.Lln g, da Wldcr1{~nd.sunhhlg
k C'H lußcrt'hdIChC" XXlJcU~ t"blldlu.ngcn -.ln Ihm vQrm mmt oder ~n sJCh 
\'On dem Opfer yomchmC'n lJß1. ~'1Td mn Frc-thclUlo luJe bl,s Z.u fun 
Jahren oder mll Gcld$lroc hestrafl 
(.) W,rd d .. T" durch M Ißbr.uch <.111" Fnu ~um lulltlehcliChen SeI' 
schbf besangen, W I.S! du: Sltt(e P"rclh C'ltsstn.fc '."on emnn jahr bIS %.0 
uhrl J..rucn, In mIDd t'.r $ChwC'fcn rilltn, FrclhC'IL)$tr-Jfe \ron drci Moo,a· 
tcn bIS ~u f"nf Jahren. 

s 'S~ Co ß<~nifJbo"mmungen Im Smn< dJe.C$ Ge.rtzc.< s,nd 
, sexuelle Handlungen 

nur ",lche. d" im I hnbltck . uf d.u '<wo," ge..:hul2.l< Rechu,u. von 
einIger EmebbchkclI smd. 

1~ ~(Xudlc H:a.ndlungtn \"O r anenl .mdC'rm 
~u r so lche, .d tc vor Clncm ;wd" r<"n \'orgc:nommrn 'Q.'crdcn. der den 

Gcstl 7.cnt'4"'LJrl 
dei Fraktionen dcl' COU/CSU und I'.D. P. w R.fonngact> 1996 

-s '7 
S",udle NOlJguog. Vergew.llIgull& 

( I) We r eIn •• nder. Person mll G.w.lt. durch Drohung mllllcgen"',,· 
tlg.r Gd.!>r {ur LClb oder Leben oder durch Autoutun 'lner l.ge. \.n 
d" d .... Opfer dem ungehemmten EInnuß d .. T.,or. pfflfgcgcben IS', 
nougt.. $~~lIe HanJ lu ngca 
t . des T, (e" oder 
.: . eme-r druu!n Person 

an SIch zu dulden oder ~n 
, . dnn T.uer oder 
... eincr dnttC'n Person 
\'on:.unch mc:n Wird m it Frtlh!:luS"tU!C nleht unter nnem Jahr bc· 
<trnfl 
(,) In mmder schweren Fallen .. ' d,e SI",(e 1'r<lhClt,n,,,fe yon k<h. 
Monaten bi> ~u funf jah"n. 
(J) In be.ondc<> .chweren f.llen ,n dlC Strafe Fmhm .. ..,{c melH un'er 
7.WC) JJlhrcn. Ein besonders schwCft'r fall hegt In dei Regel VOr. wam 

I. der T .. or mit dem Opfer den Ikuchl,f voll:tlehr odor .hnl,ch. sexu
elle' H.lud luoscn 3D dem. O pfer ""Om uomt. eilt dles~ besonJrr.s 
cm.lcdnlcn, Inlbaondcrt. wenn sie Mit C'1OC'm ElndrulgCfl in d" n 
Korp .. ,· .. bunden smd (Verg.w.lllgung). 

• cl .. T .. "on mehreren gcrncmsch.ftl"h b<t>ngen WIN od,r 
). clor Tat .. d,. O pfer b .. der Tat korp<rhch ..:h·er nllSh.mi.lt oder c< 

durch d,e T" m d,e Gd')'r ,10 Tod .. oder Clner «h""ren G"".nd. 
hem1Chad'gung bnngt. 

(~) Verur .. cht derT .. cr durch die T .. I<lcl"fmlg dcn Tod de. Op fer>. <0 

ISt du: Slr:U(' FrelhclLSJlnJe nlchc \.In l er (unf j.lnrm 
(s) I .. on den F.llen des Abu,«.< , Nr., oder Nr J. auch In V .. blnd"ng 
mit Ab:t:u:z. L oder Abs.uz }, du oprt'J Inft dem T:u~(' \'erhc'~ lcl. $0 
k:mn die T:a( nu:ht verfolgt ",,'('rden , wrnn d..u Opfer wu:!c.r.spnc:ht, ~.:s SC I 

de lln, d>ß c,n be.ondcrC$ o((cntllChcs lOtereue an der Su .. fvcr/olgung 
bc.lehl. Der Wlder>pruoh hnn bIS zur Eroffnung der HOI up!Yerhand· 
hin; lnl contc!} Rcchu2.u!; erk1l.rt ",·erden. cr ,k,mn nu:lu t.uru.e:.kgcn.om. 
men wrrden. D,cs gIlt ,ueh. JO"" " cl!< H.ndlung Ja Tu." § ZZ) . 

~ " ) • oder § •• 0 verl ... ,.-

-s ' 79 
So:uellcr MiBbnueh 

Wlders .. nd.unfahlgcr Pef>'on<n 
( I) Wer eine .rndC'rc PC'rson. ou: 
I . ... ·q;,en rine,. knnkh.1ften scdlKhtn SlOrung. wC'ßen emer tlC'fg ret(("n

dm BC''III.'ußuclns",orung. wegen Schwildulnn od~r antr $c.h ..... «tn 
andcn:n l'C'eh$("hen Storung oder 

1. korpcrhch, 
z um WJdcnt:and unf;.blg tSf , d.adureh mtßbn.uc.ht, daß u Untc"C" Aumu t
tUIl5 du \\7Jdtrnandsun f:ah lgkC 't -SClt:udl c I bndlun-gen m Ihr YOrmmm ( 
oder ~[l Sich \" )0 Ih r vomehmen l:aßt, t\,rd m It frc-m(u.5st~tc" bls "l.u ru nf 
J.h"," oder mll Geld .. rafc b<St r:llt. 
(~) D.r V .. rsuch 1$( nr.Jl>:u 
(;) In b("lOndefl schwcl":" F,;"Ucn 1$1 die S U 1 fC' Frc,hc.'U.llnfc: VO n CI.IlW'I 
jahr.lm zu .ehn J.hT<'n . 
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C~lwuri 
der P'nkllon der SPD 

S lj,R 
SUtldl.r N() II&\lllg 

(I) Wer Clllt .In de re Person mir Ge1!o':ll t oder d urch DrohunG mn 1:("I;C!'
waT1!~r Gc/;ilir rur LAib odcr LCM-n odl!'t unlt:r AUJ. llut<:un, nner 
IIlIRos.r1l L~~c- nOhtt , sdue.lle Hmdlunt:~n du T.ucH oder ctncr dnU~1l 
Pa .son an SIch zu d'uldcn oda-- .an dnn T.alef oder tlMr drlltc:n PU loon 
\'()nundunc-n, wird /nlt FfClMlI.iS1.r:aie vO'Q C!II1Cm J ;ahr bl' zu uhn Jah· 
ren beW';../1 
(1) In mlnd",r H; h w tUtl F.allm ISC d ~c: S:rlrC FrClh '~ l t$ltr .. fC' 'I"On drei Mv
n:II(,11 blS zu runf J :l.h r~11 
(}) Vcrllfs.xnl de r T,mrdurch dJr Tu ICIChtfcrl l(; den l ixJ dl:$ opr~ . .lD 

1St d)t' SU'If", Frc-l !U!tlUtr;alr nltht um" ... (une J~rrn 
(,,) ~ 177 Ab:!: 4 gilt I;'".)prtthmd, 

-S·n 
Ve f\r. ... ·.I.lufljWl& 

(I ) Wer cmo: andere Person mIt G C'W:l.lt oder durch Dlokun; mIt ~J;<:r,· 
wUlICer Gcf~hr fur LO:-Ib od er Ltbt:n ockr utiter A~n\ll"un, elncr 
bll{J(uen use .turn Bns,hl.llf m ll Ih m ode-r emcr dnllc-n PC'r~on OO tISI. 
""rd mll Prtlbc:nlollr.a(C' nl,h, unler 1. .. ·~1 Jlhull bcu.f2ft 
(J} In mlfl.d('( Kh'-C'lt:II falkn li! dIe S'rarc FrCIMlU$(rare- vun }t"Chs 
Mon:ut'n bIt 1:U rU1I1 J2hrrn. 
Cl) V,:rur.pchl.d('r Ta,udurch dl~ T.,ll ktchtfcr ugdC:ll Tod dcsOpiers • .)o 
Ul da' SIr:1{C r rtlh':-lU5lnle- nttht untcr funf l~ fm:n. 
(,,) 0 :15 Gtneht bnn die- Slr.,lf~ mudC'.m o..~cr \' 011 Stl".o ... ;ab,eht't:I. wftl n 
dle$ Im Inl C' res:u: dCI Aurre:chlcm:dlun. d ,ellchlCl' odercht'.,lbnhcht-r Bln
dun&tn l\V1 5.::h~ d tm Opfel und dc:m T.atl'( gebottl1 1St 

S '7lI 
Sawlkr Mlllbn.\IC'h 
Wldcrlt:tnd5\1nfilt,lg,er 

( I) Wer CUl o:' .andere PerJOJ\ , d ' i; 
I, 9 .. ~cn clner !cr:mkhJ!u I\ I tdtSL-hC:I Scor\mg. w~cn clnt r IlIdg,rc lfcn· 

den BtwußtmnSSlonmg MeT ""('gen s.:hW;\chnnßl oder Oft(f schwe
ren andrr~ scehichrn AbaruJ;k~ t zum \"":der~ la.nd unf:1hlJ:. m od~r 

1, kO rpll!rlKh WJdcr:st"OO5unrab~ 1St , 

did t.:r~h m.1ß.bnuchl. daß" umt'r Awnuuun, dt'f Wld~l:n"nd.Junl.lh l g
kCH ~;l:ucl le I hndlungcJI an Ihr \'ornun mt oder :1n SICh von dem O pfer 
"t1mc:runC'.n ~I. wlfd nll l FrC lhcltj$l r.1ft btj 7.11 funf JUtIen odt r tmt 
Gc:1Wtrll rC bcslt~(1 
Cz} W,rd du!' Tlt durch Mtßbr:tud. c-tnt r ~n deren ['I("fJon zum BClId.llf 
bc-glnCC"ß, 10 15[ die Slt~{e Fr('ihcll.s,ur.,lfC' VOll elne111 Jwr bu zu zc-hn 
J~hrcn , In mUlder Khwuc:ft F.aJlrn frtllll::lfutnS,· ''l)n dß'1 MQn;ucn biS 
~.u funf JJhl'<'n 
(}) § 177 AI» i &111 t [m.pr«bcnd.~ 

S ill .. c wlrJ <:vI.:" fol Gt !jC".llldcn: 
_(.a) A I~ BUSIl; hbJ im S,cnt .r;haa AbschllJuCSi;llt .1uchOt:1k r und .1 11.110:- r 
Gcschlrth: ,\'crkehr ~ 

Gdictttnl9.'U 
dC'r AbgC'OrdRC'ten Chmuru Schrnk 

·5 11S 
~Ile Nougung 

( I) Wct euie Pel'son tC'&ÜI ihren WJI!!n, (1111 Gcw.lll. dur(b Druhun, ml\ 
gegenWJmgcr Ccf.1hr fur LC'lb oder I,.('bcn odCT durch Drooußl: mit 
l'lIIcm empfmdhfhm ubd r,olll;l. sl')(ue1lc- Handlungtn de;; T:ul!l':I. oo~r 
elnu Dnttc'ß oder Clner Ofl ll('n IIn sich 7'\11 dulden oder"n d('ß\ T.1(C'r, 
sich sdbil ooC'r C'mmV~tnrt' Dfltlen vOr2Unm mM. ~rd mll Frtlhcu . .5-

JITJ fc: (l ld u unter nnc:m J.thr batr.lfl 
(;I) WIrd dIe Tu "00 meb«rm cc-me:lnKb.,lhhc:n bq..,lngClI, 10 1St d)CSualc: 
Frelhclu\trJrc Illc hl unlcr l.wel J:1hrcn T~lcn tri{(llg.r: .lef TJI beIm Opfer 
~dl1l"'erC' p.).re hl~che ode:r :lndefC' KhwC'rc sesundhcnhchc Bec"Ultrmu· 
$.unljcn .1uf. so 1St dlC' Slr.l.fc r:l't:lhclUnnlc: fl ieh, UlIl l!f dm J:1ltrl:n 
C}) Vcruruehl dC'r Tll[f! r du reh dlc Tat le,;:htl~l'l'g dcn T4'ld d(~ Op(c:u. SQ 
in die Stufc: FrC:JhC'llS.ur.afe mchl un«r funf J.lIhrc- rl ~ 

.§ 177 
Vt"rte"'J.l: ' I!,~ I:1; 

(I ) W(T t'mE' PC'rJQß gegcl1lhren Wd!t'n, mit Ctw.llh, duro:h DrohullJ( mIt 
ßC'sc:n.,,,,nlgcr Ge-bhr rur Ltlb OO\'f l~n oder durc:h Droh ung nm i'l
ne.t:n cmprlndhdu~n Ubd :Lur Hinn :lhmc ll'l:dcr. onltr odcr ,'J6InJJeT Pe
nC't.rJ, I)Oft odc:r d" Emdnncelll mit mdcrC'n Korpc:nnlm odc:r mlt Gtt:tn
!o.Ulnde'n nOl1SI, wird Irlll Fr1!lhell:oanlc: nicht unt!!r z ... ·cIJ :zhrcn bc:n n ft 
E~N1Q Wird bc-Jln:ft, '-Ff In &kl('hC'f \'(IC'IU' a ne Pcnon oougl, dcrlrn~ 
H Jndlu l'!j:en 11'1 Steh Sc:1Mt OOCf.1n (!lOr:mIC!ln~ Dri!It"1l ~·o n:.u'lehrmn 
{~, WIrd die Tal von mmrerc:n gt:mclO~ .. tnhltro beg;lngm oder u elrn In 
l h ~r Fol&e bC'Im Opler sc:.hwc:tc: psrehJSC'he odct- :anden sc:hv. ete ~t.suttd. 
hcnltc-hc Bccl ntrJchuglJnscn ;\u( ~o m dl/; Sl rJ!C Frrlhem)tr;,fe nicht 
unter drt.l j .abrtft 
(J) Vc:ru r s ~chr dct T:l.tcr JlJrch dJC TJ,t Ic u-= IH f('rtl s dcn Tod dc:s O pJcn.so 
1\1 die: S,r:lr(' Frellw:llutn:re mcht unter (un( Jlhrcn .. 
S 179 ",md wte (Olgl &C01rWen: 
:1) In. AbUtl J wird du \'('or. ~ .lulkrchc:L(ht .. ctUn.IM gc,tt'l:."hcn 010: 

Wem" .. bIS ~u (u (tr J :zhl en od~rmn GcoId\lnlt'- ",' e- rdc-n durch dIe WOrte 
_nicht lintcr <!'\I}cm J lh~~ C'fSC't;r.:1 und fol~ndc:S.nze mgdugl ' 
. Wlid dK' T;n von mehreren liemcU'ltthaltheh bc.'i;ans-m . UJ. I~ I d Ie 
Str.I{t' freiholSSlr:1fc ßJent unter " .. -eI J~hrm. Treten mrolg~ dc:r 1'",1 
schwc:re: ps)'t'hlllCM odel iJJKIt:ft' sch ... c:tC'. '~J.UtJdhrtltllt'h BHlnlr;a(:h
tigunst:n oluf. Sd!Sl dlt' Sln (c Frclhen»uolir.' nid ll unwr dre~ Jah ren, 
VmJrsKhl d~r Tuer dun:h dit- T~II~lChlfc:tt i g dc:n Tod cks Oprers, so 
Ist die Str:tfe FrC: lnC1u.$ tr-:l.(1! nIch t u nt~ fu nf J:thro:n • 

b) AbPtz ~ "'Ird Wtc folgt nC'll gcf"a. 
-(.I.) \x"er anc: Ptrson unter AUlnun.ung Ihrer \'(tHle"und~u1'lfol~lIg kcll 
~1U1, or~l oder \"olXJn:z1 pc:nnrtC'rt Q4t;r nm ;andrrrn Kql'pC"C'utn odC'r mit 
Gcgt'nlundm In I'" cmJnngt, .... Ird mll r rC1Miust:r· ... (~ nlo:.hl umtr"Z .... c:1 
J3h1cn bem al!. Wird d lO: T:zI VIlIl mehreren Sl'::'nem!o.(tufd ld l be .... ngen 
(wer tre len m Ihrer f olge bc:.m Opfer sc hwer pl)'chlJcbr oder wrn 
sc h ~\ .. ~c :G.t:SurulllcltllchC'. ßttmuitchugun.s\·n auf. so ISC du::: Slrl tl! Ffl!I· 
htll.utnle nu::lll unlr r dUI J:zhrm Vcrur~ht dC'r T:ater durch die Tli 
lc:.u;;hlf"'nJ g d('n Tod des OplC:O', so 151 dIe StnIc Fn:1hcuS!itnlc: mcht 
un t~r runf J ~hrf'n . ~ 
1!.'C"lIere AndC'fun&C'n: S6Sb StPO (Fngm nKb KXUcllrm L('tb) S247 
StPO{EolfC'nlu ng d .• '\nt4:kbglcn)S J97 + 191 b St.PO (Nc:btnkl.l1j.e-)f'tc. 

Vorn:hl:a,ß Fromn·,rI 

~ EmheluullbcJ;IJnd dn KOlhuonsc:nrwurfs wird :zus pr;l.gm:l. lISchen 
Gnmdcn (be!.scr ili du -geltende R«!u) mehl wlck.'pmche.rl 

SI:lIt Wldc:np ru~h· oder Vecsohnuns,kbwe[ ' 
Voll'tre(ku n K..~I Qlun!i 

S 179 
Sexuelle r Mtßhr.. ueh 

~n;t"Khr:&nkl Wldcrst'lndf.thlgcr 
(I) W,.r d Ie elßgcKhtJnkte Wt(ktlutldd.ah l c.k~ l l ('lner lnderen Penon 
d~d ureh mlßbr.1uchl, daS cr unler A1JJ"u l~\lng der cmg,achr:mkle" Wl' 
dcr~ lIlnd,rahl~(1 t sc:xuc:lle H. ndlull i;c:.n ;lß Ihr ~'orU \lnln l oder 
(.a) w!e KoalmOft,w-nlwud 
(;) wie K(l ~lt tlonJl:n'wu rf, 

~:q lr," rj" Al/dC'nmg 
S 74 Ab'. l N r. I-j GVC 1Il &Ihmgehend ;:u ~ndt::rn. d.lß die' Str.Ukam. 
mem born l.andgendlt In C' ~(('r lruunz bei SII.aft:t It' 1I nach SS 1]6-179 
StG B zlI!undig lInd. 
Verbr:.sserun!!:en des Op(crKhulzgail:tuS 
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